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Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 3A „Nördliches Feld, 4. Änderung, M 1 : 1.000 
 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 Seite 58) – zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Innerhalb des Geltungsbereichs der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3A „Nördliches 

Feld“ ist zusätzlich zu den bisher zulässigen Nutzungen 
- großflächiger Einzelhandel zur Deckung des allgemeinen täglichen Grundbedarfs 
- sonstige Einzelhandelsbetriebe jeweils unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit 
- Handwerksbetriebe 
- Dienstleistungsbetriebe 
- Gebäude bzw. Räume für freie Berufe 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Bau-
masse untergeordnet sind. 

für eine Dauer von 2 Jahren ab Inkrafttreten dieser 4. Änderung eine Kindertagesstätte und 
Kinderkrippe mit einer maximalen Geschossfläche von 374 m² zulässig. 
(gemäß § 9 (1) Nr. 1, § 9 (2) und § 11 BauNVO 

 
2. Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3A „Nördliches Feld“ in der Fassung 

seiner 3. Änderung bleiben von dieser 4. Änderung unberührt.  
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Präambel 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) und des § 58 Abs. 2 des Nds. Kommunal-
verfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Eicklingen diesen Bebauungsplan Nr. 3A „Nördliches Feld, 
4. Änderung (gemäß § 13a BauGB), bestehend aus vorstehenden Textlichen Festsetzungen als 
Satzung beschlossen. 
 
Eicklingen, den  
                                                         Siegel 
    
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 

Aufstellungsbeschluss 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Eicklingen hat in seiner Sitzung am           die Auf-
stellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3A „Nördliches Feld“ beschlossen. Der 
Änderungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am             ortsüblich bekanntgemacht 
worden.  
 
Eicklingen, den  
                                                         Siegel 
   
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 

Planunterlage 
Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte // Maßstab: 1:1000 //185106-3 
   Gemarkung: Eicklingen // Flur: 1 

 
Quelle: „Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 

Katasterverwaltung“ 
 
 
 ©2018 
Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen Regional-

direktion Braunschweig-Wolfsburg 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 
Februar 2018).  

Celle, den          
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
           Siegel 
         
 (Unterschrift) 
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Planverfasser 
 
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom Büro Keller 
 
Hannover im Juni 2019 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
____________________________________________________________________________ 
 

Öffentliche Auslegung 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Eicklingen hat dem Entwurf der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 3A „Nördliches Feld“ mit Begründung am             zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind am             ortsüblich bekanntgemacht worden.  

Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3A „Nördliches Feld“ mit Begründung hat 
vom                 bis                  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
 
Eicklingen, den  
                                                         Siegel 
    
 
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
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Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Eicklingen hat den Bebauungsplan Nr. 3A „Nördliches Feld“, 4. Änderung, 
nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am              als Satzung 
(§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.  
 
Eicklingen, den  
                                                         Siegel 
 
    
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 

Inkrafttreten 
 
Der Satzungsbeschluss der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3A „Nördliches Feld“ ist 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am                im Amtsblatt für den Landkreis Celle bekanntgemacht 
worden.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 3A „Nördliches Feld“, 4. Änderung, ist damit am 
                 rechtsverbindlich geworden.  
 
Eicklingen, den               
                                                         Siegel 
 
    
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 

Frist für Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
 
1.  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis der 3. Änderung des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und  

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs  
 
sind nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 3A „Nördliches Feld“ schriftlich gegenüber der Gemeinde Eicklingen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden (§ 215 BauGB).  
 
Eicklingen, den  
                                                         Siegel 
 
 
   Bürgermeister 
____________________________________________________________________________ 
 
Anmerkung: *) Nichtzutreffendes streichen  
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BEGRÜNDUNG 
 
 
1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Eicklingen hat die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3A 
„Nördliches Feld“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich im Zentrum Eicklingens zwischen den Straßen „Webersfeld“ 
im Süden und dem Mühlenweg im Osten. Er wird auf dem Deckblatt dieser Bebauungs-
planänderung mit Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Regionale Raumordnungsplanung 

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle stellt den 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes zeichnerisch als „in rechtskräftigen F.-Plänen 
ausgewiesene“ Baufläche innerhalb des Grundzentrums Eicklingen dar 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung werden durch den Inhalt der vorliegenden Bebau-
ungsplanänderung nicht berührt.  

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Gemeinde Eicklingen 
gehört, stellt für den Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung ein 
Sondergebiet dar. 

 
2.3 Bisherige Bebauungsplanung 

Im Bebauungsplan Nr. 3A „Nördliches Feld“ in der im Geltungsbereich der 4. Änderung 
geltenden Fassung der 3. Änderung wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Ver-
sorgungszentrum festgesetzt. Hier sind großflächiger Einzelhandel zur Deckung des all-
gemeinen täglichen Grundbedarfs, sonstige Einzelhandelsbetriebe jeweils unterhalb der 
Schwelle der Großflächigkeit, Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe, Gebäude bzw. 
Räume für freie Berufe und Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, zulässig. 

Das Gebiet darf bei einer Grundflächenzahl von 0,6 und bei einer Geschossflächenzahl von 
1,2 maximal zweigeschossig in offener Bauweise, jedoch mit einer maximalen Gebäude-
länge von bis zu 80 m bebaut werden.  

 
2.4 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Das Gebiet ist seinen Festsetzungen entsprechend bebaut und weist größere Gehölze auf. 
Der Spielplatz stellt sich weitestgehend als Wiese dar; Gehölze sind hier kaum vorhanden. 
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Bebauungsplan Nr. 3A „Nördliches Feld“ in der Fassung der 3. Änderung, 
M 1 : 1.000 

 
 

  Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 Seite 58) – zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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2.5 Baugrund 

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat mitgeteilt, dass im Bereich der 
Planungsfläche die geologischen Voraussetzungen für das Auftreten von Erdfällen aus dem 
Gipshut des Salzstockes Wienhausen gegeben seien. Bisher seien in der Umgebung der 
Planungsfläche jedoch keine Erdfälle bekannt. Die Planungsfläche werde daher in die 
Gefährdungskategorie 3, gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers 
“Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten“ eingestuft.  

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Die Gemeinde Eicklingen beabsichtigt die temporäre Unterbringung einer Kindertagesstätte 
und Kinderkrippe in den zurzeit ungenutzten Gebäuden im Geltungsbereich der 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 3A „Nördliches Feld“. Dies soll erfolgen, um während des 
Umbaus der bestehenden Kindertagesstätte und Kinderkrippe deren Kapazitäten zur 
ersetzen und so die wohnortnahe Versorgung mit Plätzen der Kinderbetreuung während 
dieser Zeit sicherzustellen.  

Die für den Geltungsbereich der 4. Änderung gültige 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 3A „Nördliches Feld“ ermöglicht eine solche Anlage derzeit nicht. Somit ist eine Ände-
rung des Bebauungsplanes erforderlich.  

Die ursprüngliche Planungsabsicht der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3A „Nörd-
liches Feld“ bleibt für die Zeit nach der vorübergehenden Nutzung als Ausweichstandort der 
Kindertagesstätte und Kinderkrippe bestehen. Deshalb wird von der vom Gesetzgeber im 
§ 9 (2) BauGB vorgesehenen Möglichkeit, in besonderen Fällen die Zulässigkeit von 
bestimmten Nutzungen zeitlich zu beschränken, Gebrauch gemacht. Die Erforderlichkeit, 
einen vorrübergehenden Ausweichstandort zu finden, um so die wohnortnahe Versorgung 
mit Plätzen der Kinderbetreuung sicherzustellen, wird hierbei als ein solcher besonderer 
Fall angesehen.  

Die vorliegende Bebauungsplanänderung dient der Innenentwicklung im Sinne des 
§ 13a (1) BauGB, ohne dass eine zulässige Grundfläche, die den Grenzwert nach § 13a (1) 
Nr. 1 BauGB überschreiten würde, festgesetzt wird. 

Eine Beeinträchtigung von besonders geschützten Arten oder deren Lebensstätten ist 
durch die Planung nicht zu erwarten. Die 4. Änderung des Bebauungsplanes kann somit im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Von einer Umweltprüfung mit anschließen-
dem Umweltbericht wird gemäß § 13 (3) BauGB abgesehen. 

 
3.2 Sonstige Festsetzungen 

Sonstige Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben unberührt und gelten unverändert 
weiter. 
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4. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
4.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieser Bebauungs-
planänderung nicht bekannt. 

Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen wurden die derzeit vorliegenden 
Luftbilder nicht vollständig ausgewertet. Es wurde keine Sondierung durchgeführt, die 
Fläche wurde nicht geräumt. Es bestehe der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.  

 
4.2 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches ist gesichert. 
 
 
Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit der 4. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 3A  

„Nördliches Feld“ 

vom 12.8.2019 bis einschließlich 13.9.2019 

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Eicklingen 
beschlossen. 

Eicklingen, den  

 

 

 
                                                    Siegel  
   Bürgermeister 
 


